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1 Personenbezogene Hygiene 

1.1 Allgemeine Verhaltensregeln 

Die in der Schule beschäftigten Personen, sowie Schülerinnen und Schüler bzw. deren Sorgeberechtigte 

können unter Wahrnehmung ihrer Eigenverantwortung dazu beitragen, dass eine Verbreitung von 

Krankheitserregern im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb vermieden wird. Treten Erkrankungen auf, 

so kann die Weiterverbreitung u.a. durch folgende Maßnahmen begrenzt werden durch: 

• die unverzügliche Benachrichtigung der Schulleitung im Falle einer Infektionserkrankung oder eines 

Krankheitsverdachtes, einer Verlausung, des Ausscheidens von Krankheitserregern oder einer be-

stehenden Infektionserkrankung gemäß § 34 IfSG, 

• die Befolgung der in diesem Zusammenhang ärztlich oder behördlich angeordneten Maßnahmen 

sowie 

• ggf. die Beschaffung ärztlicher Atteste zur Bescheinigung darüber, dass eine Ansteckungsfähigkeit 

nicht mehr vorliegt. 

1.2 Händehygiene 

Hände sind durch ihre vielfältigen Kontakte mit der Umgebung und anderen Menschen die Hauptursa-

che dafür, dass durch Kontakte Infektionskrankheiten übertragen werden. Das Waschen der Hände, die 

Händedesinfektion und in bestimmten Fällen auch das Tragen von Schutzhandschuhen gehören daher 

zu den wichtigsten Maßnahmen persönlicher Infektionsprophylaxe. 

1.2.1 Händewaschen 

Das Schulpersonal und die Schülerinnen und Schüler sollten unter anderem in folgenden Situationen 

die Hände waschen: 

• vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln 

• vor der Einnahme von Speisen 

• nach jeder Verschmutzung 

• nach Reinigungsarbeiten 

• nach der Toilettenbenutzung 

• nach Handkontakten mit Tieren 

Das Händewaschen soll unter Verwendung von Seifenlotion (keine Stückseife) und unter Meidung texti-

ler Gemeinschaftshandtücher erfolgen. 

1.2.2 Händedesinfektion 

Eine Desinfektion der Hände ist nur dann erforderlich, wenn die Hände Kontakt mit Wunden, Blut, Erbro-

chenem, Stuhl, Urin und anderen Körperausscheidungen hatten (auch wenn Einmalhandschuhe genutzt 

wurden). Vermeiden Sie bitte in solchen Fällen vor der Desinfektion jegliche Handkontakte z. B. mit Tür-

klinken, Handläufen, Armaturen etc.). 

Zur Durchführung der Händedesinfektion ist wie folgt zu verfahren: 

• Die Hände sollen trocken sein. 

• Ggf. grobe Verschmutzungen vor der Desinfektion mit Einmalhandtuch, Haushaltstuch etc. ent-
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fernen. 

• Ca. 3 – 5 ml des Desinfektionsmittels in die Hohlhand geben. 

• Unter waschenden Bewegungen in die Hände einreiben. Dabei darauf achten, dass die Fingerkup-

pen und -zwischenräume, Daumen und Nagelfalze berücksichtigt werden. 

• Während der Einwirkzeit (je nach Herstellerangabe 30 Sekunden bis 2 Minuten) müssen die Hände 

mit Desinfektionsmittel feucht gehalten werden. 

Gefahrenhinweise: 

• Den Schülerinnen und Schülern ist die korrekte Anwendung einer Händedesinfektion altersgerecht 

von den Lehrkräften zu erläutern.  

• In der Nähe der Desinfektionsmittelspender sind eine Anleitung zur Händedesinfektion und die Pro-

duktinformation zum Desinfektionsmittel bereitzustellen. 

• Desinfektionsmittel dürfen von Schülerinnen und Schülern bis zur Klassenstufe 6 nur unter Beauf-

sichtigung verwendet werden.  

• Vorräte von Desinfektionsmittel sind prinzipiell vor dem Zugriff von Schülerinnen und Schülern bzw. 

unberechtigten Personen sicher aufzubewahren und verschlossen zu lagern. Das Umfüllen von 

Hände-Desinfektionsmitteln, z. B. in kleinere Gebinde, ist nur fachgerecht und durch geschultes 

Personal gestattet. Desinfektionsmittelspender sind regelmäßig fachgerecht zu warten und aufzube-

reiten. 

• Den Schülerinnen und Schülern ist die Gefahr der leichten Entflammbarkeit zu verdeutlichen. 

• Händedesinfektionsmittel dürfen nicht zur Flächendesinfektion verwendet werden. Aufgrund des 

enthaltenen Alkohols besteht bei großflächigem Einsatz Explosionsgefahr! 

 

1.2.3 Fensterlüftung 

Häufig steigt bereits innerhalb einer Unterrichtsstunde die CO2-Konzentration der Raumluft auf hygie-

nisch unerwünschte Gehalte, was aufgrund von Adaptierungsvorgängen meist nur sehr verspätet wahr-

genommen wird. Deshalb gehört die Lüftung der Unterrichtsräume zu  den Tätigkeiten, die regelmäßig 

vor dem Unterricht und  in den Pausen durchzuführen sind. 

Die Lüftung hat als eine Stoß- bzw. Querlüftung durch möglichst vollständig geöffnete Fenster vor Be-

ginn des Unterrichts und in den Pausen zu erfolgen. Je größer die Temperaturdifferenz zwischen innen 

und außen ist, desto effektiver ist das Lüften. Daher ist bei kalten Außentemperaturen im Winter ein Lüf-

ten von ca. 3-5 Minuten sehr wirksam. An warmen Tagen ist die Lüftungsdauer zu verlängern. Eine 

Dauerlüftung oder Zugluft ist zu vermeiden. 

Zur Einhaltung der oben genannten CO2-Konzentrationen ist in der Regel das durch die Corona-

Pandemie bekannte „20-5-20-Prinzip“ anzuwenden (20 Minuten Unterricht, 5 Minuten lüften, 20 Minuten 

Unterricht). 

Eine alleinige Kipplüftung ist in der Regel nicht ausreichend, da durch sie zu wenig Luft ausgetauscht 

wird. Können aufgrund baulicher Gegebenheiten Fenster in einem Raum nicht dauerhaft geöffnet wer-

den, ist der Raum für den Unterricht vermutlich nicht geeignet, es sei denn, es ist eine effektive raumluft-

technische Anlage (Lüftungsanlage) vorhanden. Die Anforderungen an Fenster für die freie Lüftung sind 

in der ASR A3.6 formuliert (s. Anlage 1).  
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Aus praktischen Gründen ist die Organisation eines Schüler-Lüftungsdienstes zur Entlastung der unter-

richtenden Lehrkraft zu empfehlen. Weitere Infos zum Lüften s. Anlage 15 und 16. 

1.3 Anforderungen an Tierhaltung 

Jede Tierhaltung kann ein gesundheitliches Risiko sein (Infektion, Allergien) und sollte nur geplant wer-

den, wenn der gesamtpädagogische Ansatz dies erfordert. 

Tiere können mit Krankheiten infiziert sein, die auch für den Menschen infektiös sind (Zoonosen). Folgen-

de Erkrankungen können z. B. auftreten: Fischtuberkulose (Mycobacterium marinum), Salmonellen bei 

Reptilien, Hautpilzerkrankungen bei behaarten Tieren, Parasitenbefall bei Tieren wie Wurmerkrankun-

gen, Läuse, Flöhe, Zecken. 

Daher ist bei Planung und Umsetzung entsprechender Tierhaltung ein enger Kontakt mit dem zu-

ständigen Gesundheitsamt dringend zu empfehlen. 

Folgende Aspekte sind bei der Tierhaltung zu beachten: 

Anforderung an Tierhaltung 

• Umgang von Schülerinnen und Schülern mit Tieren muss angeleitet und überwacht werden 

• Tiere dürfen nicht geküsst werden; kein Gesichtskontakt 

• während des Umgangs mit Tieren nicht Essen und Trinken 

• regelmäßiges, sorgfältiges Händewaschen nach Tierkontakt, insbesondere vor dem Essen 

• Tische oder Einrichtungsgegenstände etc. nach dem Tierkontakt sorgfältig reinigen 

• Stallsäuberung durch Schülerinnen und Schüler und Schülern nur in Einzelfällen 

• räumliche Trennung von Nahrungsmitteln und Tierfutter 

• Tiere aus Privathaushalten sollten aus hygienischen Gründen nicht in die Schule gelangen, z. B. 

„Haustiertag“. 

• Bei der Ausstattung der Räume soll auf Oberflächen die glatt, leicht zu reinigen und ggf. zu desinfi-

zieren sind Wert gelegt werden. 

• Eine intensivierte Reinigung der Räume ist vorzusehen, insbesondere ein tägliches, feuchtes Wi-

schen. 

Prävention von Allergien 

• Tiere sollen möglichst im Außenbereich gehalten werden 

• Innerhalb des Gebäudes soll Tierhaltung in Nebenräumen, nicht in Unterrichtsräumen erfolgen. 

• Auf regelmäßiges intensives Lüften aller Räume ist zu achten  

Weitere Hinweise 

• artgerechte Tierhaltung und Überwachung der Tiere durch einen Tierarzt oder das Veterinäramt 

• keine Haltung von Tieren, bei denen grundsätzlich von einem höheren Infektionsrisiko auszugehen 

ist (Vögel, Wildtiere, Küken, Entenjungen u.a.). 

• Tiere nur aus behördlich kontrollierten Zuchten (z. B. Zoohandel) beziehen 

• bei Todesfällen nicht geklärter Ursache unter den gehaltenen Tieren muss ein Tierarzt oder das 

Veterinäramt eingeschaltet werden 
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Wenn sich bei den Personen, die Kontakt mit diesem Tier hatten, irgendwelche Krankheitszeichen (z. B. 

Hautveränderungen, Hautjucken, Durchfall, Unwohlsein) zeigen, ist umgehend ein Arzt aufzusuchen, der 

ausdrücklich auf den Tierkontakt hingewiesen werden muss. 

 

 

 

Siehe auch „Leitfaden zur Lebensmittelhygiene in Schulen“ des Niedersächsischen Landesamts für Ver-

braucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES): 

https://www.laves.niedersachsen.de/download/102832 
 

2 Lebensmittelhygiene 

Das Mitbringen und Verzehren von Lebensmitteln während des normalen Schulbetriebes erfolgt grund-

sätzlich eigenverantwortlich und erfordert daher kein besonderes Eingreifen. Regelungen zur Lebensmit-

telhygiene sind dagegen in folgenden Fällen zu treffen: 

• Betrieb von Schul- und Lehrküchen 

• Betrieb von Kiosken, Cafeterien oder Mensen 

• Veranstaltung von Schulfesten und anderen Treffen, bei denen Lebensmittel hergestellt und/oder 

ausgeteilt werden. 

Für diese Fälle gelten grundsätzlich folgende Hygiene-Maßnahmen zur Verhütung lebensmit-
telbedingter Infektionen  

• Legen Sie vor Arbeitsbeginn Fingerringe und Armbanduhr ab.  

• Waschen Sie sich vor Arbeitsantritt, vor jedem neuen Arbeitsgang und selbstverständlich nach je-

dem Toilettenbesuch oder dem Naseputzen gründlich die Hände mit Waschlotion unter fließendem 

Wasser. Verwenden Sie zum Händetrocknen Einmalhandtücher.  

• Bitte achten Sie beim Waschen auch auf die Stellen, die leicht vergessen werden. Dies sind Finger-

kuppen und Fingernägel, Fingerzwischenräume, Handrücken, Daumen.  

• Tragen Sie saubere Schutzkleidung (Kopfhaube, Kittel, Handschuhe, Schuhe für Innenräume). Hus-

ten oder niesen Sie nie auf Lebensmittel.  

• Decken Sie kleine, saubere Wunden an Händen und Armen mit wasserundurchlässigem Pflaster 

ab. 

 

2.1 Rechtliche Anforderungen 

Die rechtlichen Anforderungen beziehen sich im Wesentlichen auf drei  unterschiedliche Aspekte: 

• Vermeidung der negativen Beeinflussung von Lebensmitteln durch Einhaltung von Hygiene-

maßnahmen. Schwerpunkt dieses Aspektes ist vor allem die Prävention von sog. „Lebensmittel-

vergiftungen“, die im Zuge einer mikrobiellen Verderbnis von Lebensmitteln entstehen können. 

Maßgeblich ist hier das Lebens- mittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), die EG-Verordnung 

852/2004 und die nationale Lebensmittelhygieneverordnung. 

• Schutz vor Infektionserkrankungen, die evtl. durch erkrankte Mitarbeiter weiterverbreitet werden 

können. Hier bestehen Belehrungs- und Mitwirkungspflichten nach dem Infektionsschutzgesetz 

https://www.laves.niedersachsen.de/download/102832
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(IfSG), die bereits in Kap. 3.4.4 beschrieben wurden und zu denen Sie weitere Ausführungen im An-

hang 10 finden. 

• Unfallverhütung und Personalschutz, da vor allem Küchenarbeiten mit einer gewissen Verlet-

zungsgefahr einhergehen. Diesbezügliche Regelungen enthält das Vorschriften- und Regelwerk 

der Unfallversicherungsträger, speziell die Regelungen DGUV-Vorschrift 1 „Grundsätze der Präven-

tion“ und die DGUV-Regel 110-003 „Branche Küchenbetrieb“. 

2.2 Allgemeine Maßnahmen der Lebensmittelhygiene 

2.2.1 Gewährleistung personeller Voraussetzungen 

• Es muss gesichert und dokumentiert sein, dass Personen, die im Zusammenhang mit der Verpfle-

gung von Gemeinschaftseinrichtungen tätig sind, über eine gültige Belehrungsbescheinigung nach § 

43 IfSG verfügen. Dem Personal muss geeignete persönliche Schutzausrüstung (z. B. Schürzen, 

Kopfbedeckungen) zur Verfügung gestellt werden. Das Personal ist verpflichtet, diese Schutzaus-

rüstung anzuwenden. 

• Personen mit Wunden oder entzündlichen Hautschäden an den Händen oder im Gesicht sollen 

ebenso wie erkrankte Personen (Schnupfen, Halsentzündung etc.) Lebensmittel weder herstellen 

noch austeilen. 

• Lebensmittel sollen möglichst unter Zuhilfenahme von Hilfsmitteln wie z. B. Zangen, das heißt nicht 

mit der bloßen Hand angefasst werden. Das Tragen von Handschmuck und Armbanduhren sollte 

beim Umgang mit Lebensmitteln unterbleiben. 

• Personen, die mit Lebensmitteln umgehen, müssen zusätzlich zur Belehrung nach IfSG regelmäßig 

(mind. 1 x jährlich) an einer Schulung zum Thema „Lebensmittelhygiene“ teilnehmen. Die Teilnahme 

an der Schulung ist fortlaufend zu dokumentieren. 

2.2.2 Gewährleistung hygienegerechter Rahmenbedingungen für Räume, in denen mit Lebens-

mitteln gearbeitet wird 

• In den betreffenden Räumlichkeiten müssen Schwitzwasser und Schimmelbildung unbedingt ver-

hindert werden. 

• Die Fenster der betreffenden Räumlichkeiten sollten mit abnehmbaren Fliegengittern versehen sein. 

• Wände, Fußböden, Decken und Arbeitsflächen müssen abwaschbar sein. 

• Für Küchenbereiche ist ein Reinigungs- und Desinfektionsplan zu erstellen, der die regelmäßig 

durchzuführenden Aufbereitungsmaßnahmen regelt. 

• Die mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Oberflächen von Ausrüstungsgegenständen und Ge-

rätschaften müssen glatt, leicht zu reinigen und ggf. zu desinfizieren sein (z. B. Demontierbarkeit 

von Geräten, holzfreie Schneidbretter, holzfreie Rührgeräte). 

• Die Funktionsfähigkeit von Aufbereitungsgeräten, wie z. B. Spülmaschinen ist durch regelmäßige 

Wartung und Überprüfung zu sichern. 

2.2.3 Meidung risikobehafteter Lebensmittel 

Bestimmte Lebensmittel sind besonders leicht verderblich bzw. häufig mit Krankheitserregern belastet 

und daher möglichst zu meiden bzw. mit besonderer Sorgfalt zu behandeln (z. B. lückenlose Kühlung, 

getrennte Lagerung, Vorbereitung und Verarbeitung): 

• Hackfleisch, ungebrühte Bratwürste, Zwiebelmettwurst etc. 
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• Roher Fisch oder rohes Fleisch (z. B. in Salaten verarbeitet). 

• Speisen, die rohe Eier enthalten, wie Tiramisu, Eischnee, Sauce Hollandaise oder frische Mayon-

naise. Zur Herstellung dieser Speisen sind pasteurisierte Eiprodukte zu empfehlen. 

• Cremespeisen oder Puddings, die ohne Kochen hergestellt wurden. 

Sicherung von Garprozessen und Kühlketten 

• Es muss gewährleistet sein, dass zu erhitzende Speisen durchgegart und danach (bei min. 65 °C) 

bis zum Verzehr warmgehalten werden. 

• Bei zu kühlenden Lebensmitteln ist bei der Lagerung und beim Transport dafür zu sorgen, dass eine 

Temperatur von 7 °C nicht überschritten wird. Besonders empfindliche Lebensmittel sind bei niedri-

geren Temperaturen zu lagern (z. B. Fisch bei max. 2 °C bzw. in schmelzendem Eis, Geflügel und 

Hackfleisch bei max. 4 °C). 

• Bei der Herstellung zusammengesetzter Speisen (z. B. Salate) warme Zutaten (z. B. frisch gegarte 

Nudeln oder Kartoffeln) herunterkühlen, bevor sie mit kalten Zutaten vermengt werden. 

• Kalte Salate sollen grundsätzlich am Tag ihrer Zubereitung verzehrt werden. 

2.2.4 Bereichstrennung 

• Bei der Lagerung sollen rohe und gegarte Speisen getrennt voneinander gehalten werden. 

• Bei der Herstellung von Gerichten sollen zum Putzen und Verarbeiten von Gemüse oder von roh zu 

verzehrenden Zutaten andere  Flächen (z. B. Schneidbretter) als zum Schneiden oder Verarbeiten 

von Fleisch oder Fisch verwendet werden. 

2.2.5 Reinigung und Aufbereitung 

• Alle bei der Zubereitung benutzten Flächen und Geräte müssen im Anschluss an Produktionspro-

zesse gereinigt, gespült und getrocknet werden. Geräte (z. B. Schneide- oder Rührmaschinen) 

müssen hierzu, wenn möglich in die zu reinigenden Teile demontiert werden. 

• Bei den verwendeten Mitteln ist zu gewährleisten, dass diese für die Anwendung im Lebensmittel-

bereich geeignet sind. 

• Lappen und Geschirrtücher sind bei Bedarf, mindestens jedoch täglich zu wechseln. 

• Reinigungs-, Desinfektions- oder Schädlingsbekämpfungsmittel sind von Lebensmitteln getrennt zu 

halten und vor unbefugtem Zugriff zu sichern (z. B. in abschließbaren Schränken oder Räumen). 

 

2.3 Lebensmittelhygiene in speziellen Bereichen 

 

Unter www.schuleplusessen.de und www.dgevesch-ni.de finden Sie umfangreiche Informationen rund 

um das Thema Schulverpflegung. 
 

2.3.1 Schul- und Lehrküchen 

Von Schul- und Lehrküchen können ähnliche Gefahren, wie von Cafeterien oder Mensen ausgehen, 

wenngleich auch in geringerem Umfang. Daher sollten auch hier bestimmte Regelungen im Sinne eines 

Kontrollkonzeptes getroffen werden: 

• Geregelte, dokumentierte Lebensmittellagerung. 

• Dokumentierte Aufbereitung der Flächen und Utensilien gemäß den Vorgaben des Reinigungs- und 

Desinfektionsplanes. 

http://www.schuleplusessen.de/
file:///C:/Users/Frauke/Desktop/www.dgevesch-ni.de
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• Messung und Dokumentation von Gartemperaturen. 

Besondere Regelungspunkte: 

• Es ist klarzustellen, welche Person für den hygienegerechten Küchenbetrieb Sorge trägt. 

• Vor der erstmaligen Nutzung einer Schul- und Lehrküche sollen die grundlegenden Regeln der Le-

bensmittelhygiene vermittelt worden sein. 

• Schul- und Lehrküchen sollen nicht zweckentfremdet werden (z. B. als Lagerraum, Kommunikati-

onsraum, Raum für Gruppenarbeiten etc.). Sie sind vor dem Zutritt unbefugter Personen und von 

Tieren zu schützen. 

• Vor der Küchennutzung muss darauf geachtet werden, dass die an der Herstellung beteiligten Per-

sonen (insbesondere Schülerinnen und Schüler) frei von Hautschäden, Entzündungen etc. sind 

2.3.2 Teeküchen 

• Es ist klarzustellen und gegebenenfalls zu dokumentieren, welche Person für den hygienegerechten 

Betrieb Sorge trägt. 

• Die mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Oberflächen müssen glatt, leicht zu reinigen und ggf. 

zu desinfizieren sein. 

• Lappen und Geschirrtücher sind bei Bedarf, mindestens jedoch täglich zu wechseln oder es sind 

entsprechende Einmalartikel zu verwenden (z. B. Papierhandtücher). 

• Gemeinschafts-Stückseife und Gemeinschaftshandtücher sind nicht zulässig. 

2.3.3 Kioske, Cafeterien und Mensen 

Im Rahmen der Herstellung von Lebensmitteln und ihrer massenhaften Abgabe bestehen besondere Ri-

siken, deren Vermeidung die Erstellung und Durchführung eines differenzierten Eigenkontrollkonzeptes 

notwendig macht. Das Dokument des Eigenkontrollkonzeptes sollte diesem Plan noch beigefügt 

werden. 

Kontrolliert und dokumentiert werden sollten unter anderem die frühzeitige Erkennung und Beseitigung 

von Lebensmitteln schädigenden Faktoren wie die Über- oder Unterschreitung von Lagertemperaturen. 

Für die Erstellung und Einhaltung des Kontrollkonzeptes ist der Besitzer bzw. Leiter des jeweiligen Kiosk-, 

Küchen- oder Mensabetriebes verantwortlich. 

Die Schulleitung sollte sich regelmäßig davon überzeugen, dass 

• die Rahmenbedingungen zur Durchführung einer sicheren Lebensmittelhygiene gegeben sind  

(s. Kap. 6.2.2), 

• die entsprechenden Dokumentationen ordnungsgemäß geführt werden und 

• bei Unregelmäßigkeiten adäquat vorgegangen wird. 

2.3.4 Veranstaltung von Schulfesten und anderen Treffen  

Bei Schulfesten und vergleichbaren Veranstaltungen werden in der Regel privat hergestellte Lebensmit-

tel in Verkehr gebracht, ohne dass dies gewerbsmäßig erfolgt. Die besondere Gefahr liegt in diesem 

Fall in der mangelnden Kontrollierbarkeit des Herstellungsprozesses, der Lagerung und des Transpor-

tes. Es empfiehlt sich, die nachfolgend genannten Punkte in einer schriftlichen Information für die Eltern 

zusammenzustellen und diese z. B. im Rahmen eines Elternabends zu informieren. 

Die Eltern sollten wissen, 
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• welche Lebensmittel nach Möglichkeit zu meiden sind (s. Kap. 6.2.3) 

• dass die mit der Herstellung und Verteilung von Lebensmitteln betrauten Personen frei von Infekti-

onserkrankungen und Hautverletzungen bzw. -entzündungen (speziell an den Händen) sein sollen. 

• dass bei der Nutzung von wiederverwendbarem Geschirr und Besteck adäquate Aufbereitungsmög-

lichkeiten geschaffen werden müssen (z. B. professionelle Spülanlage ausleihen oder Transport zu 

Geschirrspüler). 

• dass Personen, die während des Festes mit der Herstellung bzw. dem Verteilen von Lebensmitteln 

betraut sind, währenddessen möglichst keine anderen Aufgaben wahrnehmen sollten (z. B. Kassie-

ren oder Kinderbetreuung. 

 

 

 

 

 

3 Anlagen 

Es empfiehlt sich, die DGUV-Vorschriften, die ASR A3.6 und die RKI-Empfehlungen in der jeweils aktuel-

len Fassung ausgedruckt        vor Ort verfügbar zu halten.  

Anlage 1: Externe Regelwerke und Quellen 

Publikationen der Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)  

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/ 

• DGUV-Vorschrift 1 „Unfallverhütungsvorschrift Grundsätze der Prävention“ 

• DGUV-Vorschrift 81 „Unfallverhütungsvorschrift Schulen“ 

• DGUV-Information 202-023 „Giftpflanzen - beschauen, nicht kauen“ 

• DGUV-Information 202-059 “Erste Hilfe in Schulen” 

• DGUV-Regel 110-003 „Branche Küchenbetrieb“ 

Gesetze und Verordnungen 

• Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektions-

schutzgesetz - IfSG) v. 25.7.2000 

• Trinkwasserverordnung (TrinkwV) v. 21.5.2001 

• Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV) v. 15.8.2007 (Neufassung v. 21.06.2016) 

Normen 

• DIN EN 16798 „Lüftung von Gebäuden“ 

• DIN 18034 „Spielplätze und Freiräume zum Spielen“ 

• DIN 77400 „Reinigungsdienstleistung - Schulgebäude – Anforderung an die Reinigung“ 

• VDI 6022 „Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte“ 

• VDI 6023 „Hygiene in Trinkwasserinstallationen” 

• ASR A3.6 „Lüftung“ 

 

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/

